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RS UVS Niederösterreich 1996/05/09
Senat-MI-95-006

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1996

Rechtssatz

Die Tatumschreibung ".... eine Autodromhalle aufgestellt und betrieben, sohin eine bewilligungsp2ichtige

Veranstaltung im Umherziehen durchgeführt ...." enthält keine Angaben, von welcher Veranstaltung die Behörde

tatsächlich ausging. In gleicher Weise hätte es in Bezug auf die erforderliche "Betriebsstättengenehmigung" der

Anführung bedurft, für welche genauen Zwecke gegenständliche Autodromhalle zu dienen bestimmt war.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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